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Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels 
oder sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, dass 
diese Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt und die 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmensführung 
anwenden. 

 
Die EU-Taxonomie ist 
ein Klassifikations- 
system, das in der 
Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
enthält. Diese 
Verordnung umfasst 
kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomie-konform 
sein oder nicht. 

Name des Produkts: 
Arete PRIME VALUES Growth 

(AT0000803697, AT0000803689, AT0000A153H4, 

AT0000A1U0Z6) 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 
529900V407C1OMTH8586 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

☐ Ja ☒ Nein 

☐ Es wurden damit nachhaltige 
Investitionen mit einem 
Umweltziel getätigt:  % 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die 
nach der EU-Taxonomie als 
ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die 
nach der EU-Taxonomie nicht 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

☐ Es wurden damit nachhaltige 
Investitionen mit einem sozialen 
Ziel getätigt:  % 

☒ Es wurden damit ökologische/soziale    
         Merkmale beworben und 

obwohl keine nachhaltigen Investitionen 
angestrebt wurden, enthielt es 83,88% 
an nachhaltigen Investitionen 

☐ mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 
Taxonomie als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

☒ mit einem Umweltziel in    
                     Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-  
                     Taxonomie nicht als ökologisch  
                             nachhaltig einzustufen sind 

    ☒ mit einem sozialen Ziel 

 

    
 
    Es wurden damit ökologische/soziale  

           Merkmale beworben, aber keine  
           nachhaltigen Investitionen getätigt. 

 

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 
1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Rechnungsjahr 01.01.2025 bis 31.12.2025.  
Diese Information wurde im Rahmen des in Artikel 69 der Richtlinie 2009/65/EG genannten Jahresberichts 
(Rechenschaftsberichts), der Interessenten in der aktuellen Fassung bei der Gutmann KAG zur Verfügung steht, 
offengelegt. 
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Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder 
sozialen Merkmale erfüllt? 

Die Einhaltung der durch den Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale wurde durch 
die durchgehende Anwendung der in Folge beschriebenen Kriterien sichergestellt: 

Die Investitionen dieses Finanzprodukts (mit Ausnahme der unter „#2 Andere Investitionen“ 
angeführten) sind auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet. Dieses Finanzprodukt 
investiert dahingehend in Emittenten mit sehr guten und guten Umwelt‐, Sozial‐ und Governance‐ 
Bewertungen. Die Bewertung erfolgt durch eine vom internen Research der Arete Ethik Invest AG 
erstellte Ethik‐ Analyse. Um investierbar zu sein, muss die Analyse durch ein unabhängiges Ethik‐
Komitee bestätigt werden. Die Analyse stellt zunächst fest, ob und inwieweit Ausschlusskriterien 
durch einen Emittenten tangiert werden. Es bewertet weiterhin Umwelt‐ und Sozialstandards des 
Emittenten hinsichtlich der angebotenen Produkte und Dienstleistungen sowie der 
Unternehmensprozesse entlang der Wertschöpfungskette. Die Grundsätze guter 
Unternehmensführung werden zum einen hinsichtlich der Transparenz der unternehmerischen 
Berichterstattung als auch hinsichtlich des bekundeten Selbstverständnisses des Emittenten 
bewertet. 

Die Ethik‐Analyse beurteilt jedes mögliche Investment aus Sicht von fünf ethischen Perspektiven, die 
zum einen die Produkt‐ und Prozessebene der Unternehmenstätigkeit, den aktiven Schutz 
natürlicher Ressourcen sowie das Verantwortungsverständnis und die Transparenz der 
unternehmerischen Berichterstattung anhand von 25 Einzelkriterien bewerten. Einzelkriterien 
erfahren dann ein besonderes Gewicht, wenn die Sektorenzugehörigkeit oder bestimmte relevante 
Unternehmenseigenschaften dies gebieten. Jedes Einzelkriterium wird mit einer entsprechenden 
Punktzahl versehen. In Summe muss die Punktzahl der fünf ethischen Perspektiven größer als 50 von 
maximal 100 Punkten sein, um grundsätzlich investierbar zu sein. 

Grundlagen für die Ethik‐Analyse sind zum einen der Geschäftsbericht der Emittenten mit weiteren 
Berichten, wie Umweltreport und CSR‐Report (Corporate Social Responsibility), zum anderen die 
umfassende Nachhaltigkeits‐Analyse von ISS ESG. Als zentrale Elemente – zum Erkennen der 
Kommunikationskultur – gelten auch Angaben auf der Website der Unternehmung sowie aktuelle 
Presseberichte.  

Bei indirekter Investition über Subfonds werden ökologische und/oder soziale Merkmale 
berücksichtigt, indem ausschließlich Investmentfonds laut Artikel 8 bzw Artikel 9 (gemäß 
Offenlegungsverordnung 2019/2088) als Subfonds ausgewählt werden, wobei für in diesem 
Zusammenhang eingesetzte Subfonds Folgendes gilt: Auf Ebene des Investmentfonds wird zur 
Berechnung des Prozentsatz der Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale 
verwendet werden, mindestens der in den Fondsdokumenten des Subfonds angeführte Prozentsatz 
der Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale verwendet werden, 
herangezogen. 

Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Es wurde kein Referenzwert benannt, um die mit dem 
Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.  

Abweichend von der sonstigen etwaigen Verwendung des Begriffes „nachhaltig" in diesem Dokument 
oder im Fondsnamen bezieht sich der Begriff „nachhaltige Investition" ausschließlich auf die Definition 
gemäß Artikel 2 Nr. 17 der Verordnung (EU) 2019/2088. 

 

 Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten? 

Die Nachhaltigkeitsindikatoren, die im Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem 
Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ oben 
angeführt werden, wurden eingehalten. 

 

 … und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen? 

Die Nachhaltigkeitsindikatoren, die im Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem 
Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ oben 
angeführt werden, wurden im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen, ebenso 
eingehalten. 

 

Mit Nachhaltigkeits- 
indikatoren wird 
gemessen, inwieweit 
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden. 



3  

 Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen 
Zielen bei? 

Die nachhaltigen Investitionen verfolgten im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 („SFDR“) 
das soziale Ziel der Förderung der sozialen Integration, des sozialen Zusammenhaltes und 
der Arbeitsbeziehungen. Darüber hinaus trugen die nachhaltigen Investitionen zum 
ökologischen Ziel der Förderung ökologisch proaktiver und innovativer Unternehmen und 
Staaten, insbesondere im Hinblick auf Biodiversität und Kreislaufwirtschaft bei. Die 
nachhaltige Anlage trug zu diesen Zielen bei, indem in Unternehmen und/oder Staaten 
investiert wird, die in einem Sozial‐ und/oder Ökologie‐Indikator eine Punktzahl von 
mindestens 3 von 6 möglichen Punkten erreichen, wobei beide Indikatoren basierend auf 
ausgewählten Bewertungskriterien der Ethik‐Analyse berechnet wurden. 

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht 
erheblich geschadet? 

Bevor festgestellt wurde, ob ein Investment sozial und/oder ökologisch nachhaltig im Sinne der 
SFDR ist, wurde jeder Titel der Ethik Analyse unterzogen. Das heißt, für jeden Titel, der als 
mögliches Investment in Frage kommt, wurden sowohl Ausschlusskriterien überprüft als auch 
eine Detailanalyse hinsichtlich der ökologischen, sozialen und Governance‐Kriterien 
vorgenommen. Diese Detailanalyse beinhaltete verpflichtende PAIs, ging aber über rein 
quantitative Daten hinaus. In Ergänzung zu PAIs, der Detailanalyse und den strengen 
Ausschlusskriterien stellte die qualitative Einschätzung des Experten‐Gremiums sicher, dass 
keine ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblichen Schaden nehmen. Nur 
wenn ein Titel durch das unabhängige Ethik‐Komitee mit mindestens „vertretbar“ bestätigt 
worden war, wurde geprüft, ob der Titel auch die weiteren Anforderungen an sozial und / oder 
ökologisch nachhaltige Investments im Sinne der SFDR erfüllt. 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
berücksichtigt? 

Für nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR wurden die gleichen nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt wie für alle anderen 
Investitionen (mit Ausnahme der unter „#2 Andere Investitionen“ 
angeführten).   Erhebliche nachteilige Auswirkungen (PAI), die für die Investitionen der 
Arete Ethik Invest AG relevant sind, unterliegen grundsätzlich einem regelmäßigen 
Monitoring, um deren Entwicklung im Zeitablauf einschätzen zu können. Nicht relevant 
sind alle PAI, die Immobilien (Real Estate) betreffen.    

Darüber hinaus fließen folgende freiwillige bzw. verpflichtende PAI in die Ethik‐ 
Analyse mit ein:   

• Treibhausgas‐Emissionen Scope 1‐3    

• CO2‐Fußabdruck Scope 1‐3  

• THG‐Intensität (Staaten und Unternehmen)  

• Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren  

• Aktivitäten in Gebieten mit hoher Biodiversitätssensitivität  

• Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen 
und / oder über keine entsprechenden Richtlinien verfügen, um die 
Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact zu überwachen  

• Geschlechtervielfalt in den Leitungs‐ und Kontrollorganen  

• Unternehmensaktivitäten im Zusammenhang mit kontroversen Waffen  

• Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Verringerung der CO2‐ 
Emissionen  

• Kein Verhaltenskodex für Lieferanten  

• Unternehmen, die im Sektor fossile Brennstoffe tätig sind  

• Einkommensungleichheit (bei Staaten)  

• Durchschnittlicher Score für Korruption (bei Staaten)    

• Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen 

• Anteil von EU Green Bonds (sobald verfügbar) 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen handelt 
es sich um die 
bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsentschei- 
dungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren 
in den Bereichen 
Umwelt, Soziales und 
Beschäftigung, Achtung 
der Menschenrechte 
und Bekämpfung von 
Korruption und 
Bestechung. 
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In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
festgelegt, nach dem taxonomie-konforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht 
erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt. 

 
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen 
dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien 
für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden 
Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU- 
Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls 
nicht erheblich beeinträchtigen. 

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben: 
 
Die OECD‐Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN‐Leitprinzipien für 
Wirtschaft und Menschenrechte fließen in die interne Ethikbewertung ein, indem 
Menschenrechtsverletzungen ebenso Berücksichtigung in der Bewertung finden wie die 
sozialen und ökologischen Auswirkungen von Produkten und Dienstleistungen, die 
Qualität der Verhaltenskodizes, die Beziehungen zu den Arbeitnehmern sowie die 
Ausgestaltung der Corporate Governance und Managementsysteme. Grundlage hierfür 
bilden Informationen des externen Datenanbieters sowie internes Research und Expertise 
des Ethik‐ Komitees. 

 

Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI), die für die 
Investitionen der Arete Ethik Invest AG relevant und für die Daten verfügbar waren, unterlagen 
grundsätzlich einem regelmäßigen Monitoring, um deren Entwicklung im Zeitablauf einschätzen zu 
können. Nicht relevant waren alle PAI, die Immobilien (Real Estate) betreffen. 

 
Darüber hinaus flossen PAI in die Ethik‐Analyse mit ein. Dazu gehörten unter anderem: 

• Treibhausgas‐Emissionen Scope 1‐3 

• CO2-Fußabdruck Scope 1‐3 

• THG‐Intensität (Staaten und Unternehmen) 

• Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren 

• Aktivitäten in Gebieten mit hoher Biodiversitätssensitivität 

• Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen 
und / oder über keine entsprechenden Richtlinien verfügen, um die 
Einhaltung der Prinzipien des UN Global Compact zu überwachen 

• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen 

• Unternehmensaktivitäten im Zusammenhang mit kontroversen Waffen 

• Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Verringerung der CO2-
Emissionen 

• Kein Verhaltenskodex für Lieferanten 

• Unternehmen, die im Sektor fossile Brennstoffe tätig sind 

• Einkommensungleichheit (bei Staaten) 

• Durchschnittlicher Score für Korruption (bei Staaten)   

• Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen 

• Anteil von EU Green Bonds (sobald verfügbar



 

 

Die Liste umfasst die 
folgenden 
Investitionen, auf 
die der größte Anteil 
der im 
Bezugszeitraum 
getätigten 
Investitionen des 
Finanzprodukts 
entfiel: 
 

 

Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts? 

 

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen? 
 

 Wie sah die Vermögensallokation aus? 

Der Fonds hat zu 88,96% des Fondsvermögens in Investitionen, welche auf ökologische oder 
soziale Merkmale ausgerichtet sind, investiert, wobei es sich bei 83,88% des 
Fondsvermögens um nachhaltige Investitionen (#1A) und bei 5,08% des Fondsvermögens um 
Investitionen, die auf andere ökologische oder soziale Merkmale (#1B) ausgerichtet sind, 
handelt.  
 
Angaben zu den übrigen Investitionen werden im Abschnitt: „Welche Investitionen fielen 
unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es 
einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?“ unten angeführt. 

 

                                                             
 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung 
der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale 
Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.  
 
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:   
 – Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozialen nachhaltige Investitionen  
 – Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder 
soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.    

 
 
 

Die 
Vermögensallokation 
gibt den jeweiligen 
Anteil der 
Investitionen in 
bestimmte 
Vermögenswerte an. 



 

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Prozentsatz der EU-taxonomie-konformen Investitionen in Grün. 

Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt 

die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich 

der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen 

des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

 In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt? 

◦ Basiskonsumgüter 
◦ Energie 
◦ Finanzwesen 
◦ Gebrauchsgüter 
◦ Gemischte Fonds 
◦ Gesundheitswesen 
◦ Industrie 
◦ Kommunikation 
◦ Rohstoffe 
◦ Staat 
◦ Technologie 
◦ Nicht zuordenbar 

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU- 
Taxonomie konform? 

Dieses Finanzprodukt strebte keine nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, 
die mit der Taxonomie konform sind, an und es bestand somit auch kein 
dahingehendes Mindestmaß.   
 

 Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomie-konforme Tätigkeiten im Bereich 

fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert1? 

Nein.  
 

 Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind? 
Das Produkt hat keine Investitionen in taxonomie-konforme wirtschaftliche Aktivitäten 
angestrebt und der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten betrug daher 0%.   

 
1Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-
Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand.  
Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission 
festgelegt. 
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 Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang 
gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt? 

N.A. 

 
Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen 
Investitionen mit einem Umweltziel? 
 
Der Anteil an #1A Nachhaltigen Investitionen umfasste gemäß der oben erwähnten Bewertung 
durch die Ethik‐Analyse sowohl ökologische als auch soziale Investitionen ohne 
Differenzierung.  Der Anteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umweltziele und auf soziale 
Ziele insgesamt betrug 83,88 % der gesamten Investitionen. Das durch das Produkt verfolgte 
ökologische Ziel beinhaltete die Förderung von Unternehmen und Staaten nach Kriterien, die 
(derzeit) nicht in dieser Form in der Taxonomie definiert bzw. nach einer anderen Systematik 
abgebildet werden. Daher wurde bei der Investition in nachhaltige Investitionen dieses Produkts 
mit einem Umweltziel nicht spezifisch die Konformität mit der EU‐Taxonomie angestrebt. 

 

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 
 
Der Anteil an #1A Nachhaltigen Investitionen umfasste gemäß der oben erwähnten Bewertung 
durch die Ethik‐Analyse sowohl ökologische als auch soziale Investitionen ohne Differenzierung. 
Der Anteil nachhaltiger Investitionen bezogen auf Umweltziele und auf soziale Ziele insgesamt 
betrug 83,88 %der gesamten Investitionen. 

 

Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck 
wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen 
Mindestschutz? 

Die unter „#2 Andere Investitionen“ fallenden Investitionen ergaben sich aus (i) den Elementen 
der Anlagestrategie des Finanzprodukts, die nicht zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 
sozialen Merkmale dienten bzw. (ii) etwaigen Investitionen, für die keine Daten vorlagen. Diese 
Investitionen (bspw. zur Absicherung bzw. mit Bezug auf Barmittel) dienten, wie auch die 
Investitionen, die ökologische oder sozialen Merkmale bewerben, der Erreichung des Anlagezwecks 
des Finanzprodukts. Für diese Investitionen gab es keinen spezifischen ökologischen oder sozialen 
Mindestschutz. 

 

 

Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der 
ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen? 

 Die Einhaltung zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurde insbesondere durch 
die Umsetzung einer Kombination der oben angeführten Ausschlusskriterien und des Positivkriterien-
Ansatzes erfüllt. 

 
 

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert 
abgeschnitten? 

N.A. 

 
 Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex? 

N.A. 

 

 

sind nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, die 
die Kriterien für 
ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten 
gemäß der Verordnung 
(EU) 2020/852 nicht 
berücksichtigen. 

Bei den 
Referenzwerten 
handelt es sich um 
Indizes, mit denen 
gemessen wird, ob 
das Finanzprodukt die 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht. 
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 Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren 
abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen 
ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird? 

N.A. 

 Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten? 

N.A. 

 Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten? 

N.A. 


